
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der bronkobold Vertriebsgesellschaft mbH (nachfolgend „bkV“)

I. Allgemeines 
1. Für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge mit der Firma 
bronkobold Vertriebsgesellschaft mbH (bkV) und deren Angebote 
gelten die nachstehenden Bedingungen, Einkaufsbedingungen 
des Bestellers sind für bkV nicht verbindlich, auch wenn ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen wird. Die Vertragspartner 
werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen 
schriftlich bestätigen. 
2. Für Mietaufträge gelten ergänzend die speziellen bkV 
Rentbedingungen.

II. Angebot, Umfang der Lieferung und Leistungen 
1. Die von bkV in Katalogen, Prospekten, Webseiten, Anzeigen 
und Preislisten oder sonst in öffentlichen Äußerungen gemachten 
Angaben über Preis und Leistung und dgl. sind nur Richtwerte 
und werden verbindlich, wenn im Vertrag ausdrücklich auf sie 
Bezug genommen wird. bkV behält sich vor, aus technischen 
Gründen Konstruktions- und Formänderungen vorzunehmen, die 
den Vertragszweck nicht beeinträchtigen. 
2. Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen und andere 
Vertragsinhalte ist die schriftliche Bestätigung von bkV 
(Auftragsbestätigung) maßgebend.
3. Angebote von bkV sind, sofern nichts anderes vereinbart, 14 
Tage lang gültig. 

III. Lieferung und Lieferfristen 
1. Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand zum Versand gebracht oder abgeholt worden 
ist, oder, falls sich die Auslieferung aus Gründen verzögert, die 
der Besteller zu vertreten hat, bei Mitteilung der 
Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist. 
2. Die Einhaltung der Lieferfrist und Auslieferung setzt die 
Erfüllung der bis dahin zu erbringenden Vertragspflichten des 
Bestellers voraus, bkV ist berechtigt, bei Abnahmeverzug des 
Bestellers nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist
anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen. Etwaige 
anders geartete oder weitergehende gesetzliche Ansprüche 
bleiben hiervon unberührt. 
3. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung 
oder sonstige Ereignisse verzögert, die außerhalb des Willens von
bkV liegen, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der 
Behinderung. Ist aufgrund der Lieferverzögerung durch solche 
Umstände die Erfüllung des Vertrages bkV oder dem Besteller 
unzumutbar, steht beiden ein Rücktrittsrecht zu. Bei Lieferverzug 
ist der Besteller nach erfolgloser Setzung einer angemessenen 
Frist zur Leistung oder Nacherfüllung zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen 
Lieferverzögerung oder Nichterfüllung aufgrund Verzuges oder 
nachträglicher Unmöglichkeit sind ausgeschlossen, es sei denn, 
bei bkV liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor oder der 
Haftungsausschluss ist aus sonstigen Gründen rechtlich nicht 
zulässig. 
4. Teillieferungen sind zulässig und können getrennt abgerechnet 
werden. 

IV. Eigentumsvorbehalt 
1. bkV behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur 
vollen Bezahlung aller offenen Forderungen aus den 
Geschäftsverbindungen mit dem Besteller vor. Soweit der Wert 
aller Sicherungsrechte von bkV die Höhe der gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird bkV auf Wunsch des
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 
freigeben. 
2. Die Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Ware ist nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang 

und nur dann gestattet, wenn die Forderung aus der 
Weiterveräußerung vor Bezahlung der Ware an bkV auf bkV 
abgetreten wird. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen 
sind dem Besteller untersagt, ebenso die Vereinbarung eines 
Abtretungsverbotes. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte von 
bkV beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu 
sichern. 
3. Der Besteller tritt hiermit alle ihm aus der Weiterveräußerung 
oder einem sonstigen Rechtsgrunde hinsichtlich der von bkV 
gelieferten Ware zustehenden Forderungen mit ihrer Entstehung 
im Voraus an bkV ab und verpflichtet sich, bkV die Namen der 
Drittschuldner und die Höhe der Forderungen gegen diese auf 
Verlangen mitzuteilen. 
4. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug oder verschlechtert sich 
seine Vermögenslage wesentlich, verpflichtet er sich, die 
Vorbehaltsware auf Verlangen von bkV herauszugeben, ohne 
dass damit ein Rücktritt von bkV vom Vertrage erforderlich oder 
verbunden ist, es sei denn, bkV hätte den Rücktritt ausdrücklich 
erklärt. Hat der Besteller eine Teilleistung erbracht, ist bkV zum 
Rücktritt vom ganzen Vertrag auch berechtigt, wenn bkV wegen 
Fehlens der Restleistung an der Erfüllung des Vertrages 
insgesamt kein Interesse mehr hat. 
5. Von irgendeiner Beeinträchtigung der Rechte von bkV, 
insbesondere Pfändungs- und Beschlagnahmemaßnahmen 
Dritter, hat der Besteller bkV sofort zu unterrichten. 
6. Der Besteller ist verpflichtet, bkV gehörende Ware gegen alle 
üblichen Risiken zu versichern und insoweit die Ansprüche gegen 
die Versicherung an bkV abzutreten. 

V. Sachmängel 
1. Auf alle über die bkV bezogenen Neugeräte der Marken 
broncolor und kobold wird eine Werksgarantie von 2 Jahren 
gewährt. Ausgenommen davon sind Glaskomponenten, Akkus 
und Batterien, Kabel, Textilien sowie Verschleißteile. 
2. Die bkV haftet im Falle von Sachmängeln der gelieferten Ware 
wie folgt: 
3. Der Besteller hat offensichtliche Mängel unverzüglich, 
spätestens 10 Tage nach Eingang der Ware bei ihm, schriftlich zu 
rügen. Bei Handelsgeschäften gilt im übrigen § 377 HGB mit der 
Maßgabe, dass schriftlich gerügt werden muss. 
4. Im Falle berechtigter Mängelrügen beseitigt bkV nach ihrer 
Wahl den Mangel oder liefert eine mangelfreie Sache. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl oder erfolgt sie innerhalb einer vom Besteller 
gesetzten, angemessenen Frist nicht, ist der Besteller berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. 
5. Hat bkV eine mangelfreie Sache geliefert oder ist der Besteller 
vom Vertrag zurückgetreten, hat der Besteller die an ihn gelieferte
Sache zurückzugeben und Wertersatz für die gezogenen 
Nutzungen zu leisten. 
6. Schäden, die durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, Nichtbeachtung von Aufstellungs-, 
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitungen oder von 
elektrischen Anschlussvorschriften, durch übermäßige 
Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel oder durch 
Einwirkung solcher chemischer oder elektrischer Einflüsse 
entstehen, die dem Vertragsgegenstand nicht entsprechen, sind 
keine Sachmängel und begründen keine Ansprüche des 
Bestellers gegen bkV. 
7. Für gelieferte Gebrauchtware wird, soweit nicht anders 
vereinbart ist, von bkV eine Haftung, gleich welcher Art, für 
Sachmängel nicht übernommen. 
8. Im Übrigen wird die Haftung von bkV auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 
9. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Aufwendungsersatz oder 
Ersatz von Mangelfolgeschäden, sind ausgeschlossen. 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der bronkobold Vertriebsgesellschaft mbH – Seite 1



10. Die Haftungsbeschränkungen nach diesen Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nicht für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Schäden, deren Beschränkung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, einer zur Absicherung des Partners 
gegen Folgeschäden gegebenen Beschaffenheitsgarantie oder 
aus deren Gründen nicht zulässig ist. 

VI. Preise, Zahlungsbedingungen, Gefahrübergang 
1. Alle Preise sind Nettopreise ab Lager Wolfratshausen ohne 
Verpackungs- und Transportkosten, Versicherung und 
gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
2. Gewährte Rabatte gelten nur bei Zahlung innerhalb des 
Fälligkeitszeitraums. Danach wird der volle Rechnungsbetrag 
fällig. 
3. Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart, 
innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein 
netto fällig. Davon ausgenommen sind Kundendienst- und 
Reparaturrechnungen, die sofort nach Erhalt ohne Abzug zu 
zahlen sind, sowie Kleinaufträge mit einem Warenwert bis             
€ 250,--, bei denen wir zudem eine Bearbeitungsgebühr in           
Höhe von € 25,-- erheben.
4. Für Verzugszeiten ist bkV berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie für jede 
Mahnung eine Pauschale von € 10,-- geltend zu machen, wenn 
der Besteller nicht nachweist, dass kein oder lediglich ein 
niedriger Schaden entstanden ist. 
5. Die Aufrechnung ist nur mit von bkV anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. 
Zurückbehaltungsrechte wegen Gegenforderungen, die nicht auf 
demselben Vortragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 
6. Die Gefahr geht auf den Besteller im Zeitpunkt über, in dem die 
Ware das Lager von bkV verlässt.

VII. Verbrauchsgüterkauf 
Unsere Produkte sind für den beruflichen oder gewerblichen 
Gebrauch konzipiert. Falls wir vom Besteller keinen anderweitigen
Hinweis bekommen, gehen wir deshalb als Grundlage des 
Liefervertrages (§ 313 Abs. 2 BGB) davon aus, dass der 
Endabnehmer des Produktes kein „Verbraucher“ im Sinne des      
§ 12 BGB ist, d.h. keine „natürliche HRB, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann“. Andernfalls 
bleiben diejenigen nicht abdingbaren gesetzlichen Ansprüche, die 
sich für den Besteller den Bestimmungen über den 
„Verbrauchsgüterkauf“ ergeben, von diesen Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen unberührt; wir behalten uns 
aber vor, wegen unserer in diesem Fall weiterreichenden 
Verpflichtungen, einen angemessenen Preisaufschlag zu 
vereinbaren. 

VIII. Reparaturen
1. Wird ein Gerät an bkV zur Reparatur gesandt oder bei dieser 
abgegeben, wird (außer im Garantiefall) automatisch ein 
Kostenvoranschlag erstellt, bei der das Gerät in Folge der 
Beschädigung in erforderlichem Maße zerlegt wird, damit alle 
defekten Teile identifiziert werden können.                                      
2. Jedem Gerät muss ein vom Kunden vollständig ausgefülltes 
RMA Formular (verfügbar auf der bkV Webseite) beiliegen. Sollte 
kein Kostenvoranschlag gewünscht werden, sondern nur die 
beauftragte Reparatur, so ist dies vom Kunden schriftlich auf dem 
RMA Formular anzugeben.                                                              
3. Für einen Kostenvoranschlag wird eine Aufwandspauschale in 
Höhe von € 90,-- zzgl. MwSt. berechnet. Diese entfällt, wenn dem 
Kostenvoranschlag ein Reparaturauftrag folgt. Somit muss diese 
Aufwandspauschale entrichtet werden, wenn das Gerät 
„unrepariert zerlegt“ oder „unrepariert zusammengebaut“ 
retourniert werden soll. Im Falle, dass das Gerät „unrepariert 
zusammengebaut“ zurückgegeben werden soll, fallen ggf. weitere
Kosten an, die sich nach der benötigten Arbeitszeit richten und in 
deren Höhe berechnet werden. Wenn vom Kunden „unrepariert 
zusammengebaut“ gewünscht wird, erfolgt dies unter Ausschluss 
der Gewährleistung. Ist es nicht möglich das defekte Gerät so 
zusammenzubauen, dass der Kunde oder Dritte keinen Schaden 
nehmen könnten, so muss das Gerät aus Gründen der 
Produkthaftung gesichert werden (Abklemmen der Netzleitung, 
Entfernen der Sicherungen etc.) damit Verletzungen oder 
Schäden ausgeschlossen sind.                                                        
4. Den durch bkV erstellten Kostenvoranschlag muss der Kunde 
schriftlich, z.B. durch E-Mail oder Fax, bestätigen oder ablehnen. 
Erfolgt auf einen Kostenvoranschlag innerhalb von 4 Wochen ab 
dessen Datum keine schriftliche Rückmeldung durch den Kunden,
so wird das Gerät „unrepariert zusammengebaut“ an diesen 
retourniert und der Kostenvoranschlag sowie etwaige 
Montagekosten werden in Rechnung gestellt.                                 
5. Auf durch bkV durchgeführte Reparaturen gilt eine 
Gewährleistung von 6 Monaten ab Rechnungsdatum. Diese 
umfasst ausschließlich Defekte, die im direkten Zusammenhang 
mit der durchgeführten Reparatur und/oder dabei ausgetauschter 
Komponenten stehen. Ausgenommen hiervon sind 
Glaskomponenten, Akkus und Verschleißteile. Es wird keine 
Haftung für dadurch entstandene etwaige Sach- und 
Personenschäden oder Honorarausfälle übernommen. Im Übrigen
gelten auch hier die o.g. Bedingungen unter V./2. ff.                       
6. Im Falle einer Garantieanfrage muss der Kunde dem RMA-
Formular eine Kopie der Rechnung bzw. des Kaufbelegs beilegen.

IX. Gerichtsstand 
Gerichtsstand bei allen Streitigkeiten mit Vollkaufleuten oder mit 
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben,
ist der Sitz von bkV (HRB 163674, Amtsgericht München). 

Wolfratshausen, den 16.07.2020 
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